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BAGüS SGB XI-00 
 

Mitglieder-Info Nr. 84/2009 
 
 
Kürzung des Zugangsfaktors bei Renten wegen Erwerbsminderung bzw. 
Hinterbliebenenrenten nach dem SGB VI 
 
Mitglieder-Info Nr.  82/2009  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich hatte Sie mit o. a. Info darüber informiert, dass ich die Deutsche Rentenver-
sicherung um Abgabe einer Erklärung des Verzichts auf die Einrede der Verjährung 
auf Grund der laufenden Verfassungsbeschwerden gebeten hatte. 
 
Inzwischen liegt mir die Antwort der Deutschen Rentenversicherung Bund vor, die ich 
Ihnen als Anlage zur Kenntnis gebe. 
 
 
Mit freundlichem Gruß  
 
 
Bernd Finke  
 
Anlage 
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